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Ergebnis der  
SemTix-Urabstimmung 2021 

Entsprechend ihrer Rahmenwahlordnung in der Fassung vom 6. Februar 2018 (AmBek UP Nr. 
01/2019, Seiten 14-19) und der Satzung der Studierendenschaft vom 7. November 2017 (AmBek 
UP Nr. 12/2018) hat die Studierendenschaft der Universität Potsdam vom 7. bis 9. Dezember 
2021 in freier, gleicher und geheimer Wahl die SemTix-Urabstimmung 2021 durchgeführt. 

Frage 1 

Soll der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) einen Semesterticket-Vertrag für die 
Studierendenschaft der Universität Potsdam mit den folgenden Konditionen abschließen? 

• Laufzeit ab Sommersemester 2022 für 2 Jahre 
• Schrittweise Steigerung des Semesterticket-Preises auf 243,00 € pro Semester 
• Restliche Konditionen des bisherigen Semesterticket-Vertrags bleiben im 

Wesentlichen erhalten 
 

Antwort Stimmen Anteil 

Ja 734 30,56% 

Nein 1.651 68,73% 

Keine Antwort 17 0,71% 
 

Frage 2 

Soll sich der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) unabhängig von Frage 1 weiterhin 
für ein Semesterticket für max. 365 € pro Jahr (182,50 € pro Semester) einsetzen? 

 

Antwort Stimmen Anteil 

Ja 2.327 96,88% 

Nein 47 1,96% 

Keine Antwort 28 1,17% 
 

Anzahl der Wahlberechtigten     21.784 

Anzahl der abgegebenen gültigen Stimmzettel   2.480 

Anzahl der abgegebenen ungültigen Stimmzettel   78 
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Wahlbeteiligung 

Fakultät Wahlbeteiligung Anteil Briefstimmen 
an abgegebenen Stimmen 

Insgesamt 11,74% 31,89% 

Digital Engineering Fakultät 32,29% 17,33% 

Humanwissenschaftliche Fakultät 10,35% 45,14% 

Juristische Fakultät 13,11% 27,57% 

Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät 10,38% 19,17% 

Philosophische Fakultät 8,44% 22,42% 

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät 11,74% 24,29% 

Sonstige (Fakultät für Gesundheitswissenschaften, 
ohne Fakultät, keine Fakultät zuordenbar*) 

3,03% 100,00% 

* Fehlender Wahlschein bei Abstimmung per Brief 

Anfechtung der Urabstimmung 

Gegen dieses Ergebnis und die Gültigkeit der Urabstimmung kann entsprechend § 21 (1) der 
Rahmenwahlordnung der Studierendenschaft der Universität Potsdam bis zum 20. Dezember 
2021 um 15:00 schriftlich Einspruch beim Studentischen Wahlausschuss erhoben werden. 

Potsdam, den 13. Dezember 2021 


